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A 11 fra g e 
der Abgeordneten Probst, Weikhart, Gratz, Skrit~k 
und Genossen 
an die Bundesregierung, 
betreffend die Verletzung des Rundfunkgesetzes durch den 
Genera Lntendanten des österreichischen Rundfunks. 

-.-.-.-.-.-.-.-
Das Eh,"Lmgsamt "'lien hat in der Begründung seines Bescheides 
vom 24. ,;ai 1968, Re 70/69-6, eingehend dargelegt, daß die vom 
GeneralJntendanten des österreichischen Rundfunks vorgenommene 
Geschäftsverteilung den zwingenden Bestirr~ungen des Rundfunk­
gesetzes widerspricht. Die in diesem Zusammenhang v~esentlichen 
Ausführungen der Bescheidbegründung lauten vlie folgt: 

"Im Funkhaus in 1>lien \'lird nunmehr sm'lOhl von der Programmdirektion 
des Hörfunks (von der insbesondere auch der größte Teil des 
dritten Hörfunkprogrammes hergestellt wird), als auch für die 
Studios der Bundesländer Wien, Niederösterreich und Burgenland 
produziert. Allen diesen vier Stellen stehen dafür auf Grund 
der durch den Generalintendanten der österreichischen Rundfunk 
Gesellschaft mbH (insbesondere gemäß §§ 9 Abs. '2 lit. g und 10 
sm'l1e 11 Abs. 2 und 3 letzter Satz RFG) erfolgten Verteilung 
der Geschäfte die Angehörigen des technischen Betriebes Wien, 
Niederösterreich und Burgenland abwechselnd zur Verfügung. Das 
'ist der frühere technische Betrieb Vlien, der zum seinerzeitigen 
Drei-Länderstudio gehört hat, jetzt aber, wie eben erwähnt, 
den Studios aller drei Bundesländer-Wien, Niederösterreich und 

. Burgenland und. _. durch die Reorganisation bedingt - der Prograrrun­
direktion des Hörfunks für gewisse zentrale Aufgaben zur Ver­
fügung steht und der technischen Direktion zugeteilt bzw. unter­
stellt ist. 

Ausschließlich für eines der drei Länderstudios oder die Programm­
direkt'ion werden keine im' technischen Betrieb \-lien, Niederösterreich 
und Burgenland tätige Dienstnehmer herangezogen. Sie unterstehen 
daher auch keinem der Intendanten eines der drei schon mehrfach 
genannten Länderstudios und auch nicht der Programmdirektion. 
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Ebensoi1enig untersthel) jeneq Dienstnehrner der technischen Sendeanlagen 

oder gar des Fernsehens. Die Intendant.en sind vielmehr nur für 

die von dem ihrem Studio angehörenden Personal produzierten (Hör­

funk-)Sendungen verantwortlich. 

Denn in \'lien kann <:iie Bestünmung des § 11 Abs. 3 insbesondere 
zweiter Satz RFG., daß nämlich dem (gem~iß § 10 Abs. 3 RFG. 

für dieses Landesstudio bestellten) Intendanten das im Blli~des­
land tätige Personal SOH.te die Betriebsstätten und Sendeanlagen 
seines Landesbereiches lli~terstehen, nicht im Sinne ihres buch­
stäblichen Wortlautes befolgt Herden. Haben doch hier nicht nur 

auch die Studios für die Bundesländer Niederösterreich und 
Burgenland ihren Sitz, sondern vor allem auch die Zentral­

stelIen. Direktoren und Intendanten sind aber einander gleichge­
stellt (vgl. §§ 10 Abs. 2 und 3 sowie 11 insbes. Abs. 2, 4 
und 5 RFG). 

Bezüglich der Sendeanlagen, deren Gliederung in nur sieben 
Bereiche aüßerdem mit der der Bundesländer nicht vollkommen 

übereinstimmt, ist, abgesehen davon, daß die in Wien liegenden 
nur eine Frequenz haben und daher die drei in vlien unterge­

brachten Studios für die Bundesländer \>lien, Niederösterreich 
und Burgenland (in der einschlägj.gen Fachsprache) "auf einer 

\<Jelle sitzen", fÜr die buchstäbliche Befolgung der Bestimmung 
des § 11 Abs. 3 2. Satz RFG. der Umstand ein unübervlindliches 

Hindernis, daß die Grenze z"lischen den Bundesländern Vlien und 
Niederösterreich durch die Sendeanlage am Bisamberg geht." 

Die lli~terfertigten Abgeordneten sind der Überzeugung, daß 

der Bundesregierung der Bescheid des Einigungsamtes Vlien, 
dessen Begründung hier te1l weise vli.edergegeben '{/Orden ist, be­

kannt ist. Sie bezvleifeln aber, daß die Bundesregierung in 
ihren Wirkungsbereich fallende Ivlaßnahmen getroffen hat, um 
die Beachtung des Rundflffikgesetzes durch den Generalintendanten 
des Österreichischen Rundfunks herbeizuführen und stellen sohin die 

A n fra g e : 
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1) Wann ist der Bundesregierung der zitierte Bescheid des Einigungs­
amtes \'lien bekannt geworden? 

'2) In welcher Ministerratssitzung hat sich die Bundesregierung 

mit den Fragen befaßt, die in dem oben wiedergegebenen Teil 
der Bescheidbegründung behandelt werden'?"' 

3) Welche Naßnahrrien hat die Bundesregierung beschlossen, um eine 
den Bestimmungen des Rundfunkgesetzes entsprechende Geschäfts~ 
verteilung im Bereich der Österreichischen Rundfunk GesmbH 
herbeizuführen? 

4) (Im Falle, daß die Bundesregierung noch keine fvlaßnahmen im 
Sinne der vorhergehenden Frage getroffen hat:) 

vIelehe fVJaßnahmen wird die Bundesregierung sohin ergreifen? 

5) Wird die Bundesregierung in Ausübung der dem Btmd als Gesell­
schafter der Österreichischen Rundfunlc GesmbH zustehenden 

Rechte in der Gesellschaft ~r-Versammlung im gegebenen Zu--
sammenhang konkrete Ivlaßnahmen zur Prüfung der Österreichischen 

Rundfunk GesmbH beantragen? 

6) (Im Falle der Vernein~~g der Frage 5:) 
Auf Grtmd welcher eingehend darzustellenden Erwägungen wird 

die Bundesregierung dies unterlassen? 

7) v11rd die Bundesregierung ge~äß Art. 126 b Abs. l~ des Bundes­
Verfassungsgesetzes (§ 1 Abs. 4 des Rechnungshofgesetzes) den 
Rechnungshof ersuchen, die vom Generalintendanten der'Österreichi­
schen Rundfunk GesmbH vorgenommene Geschäftsverteilung auf 
ihre Vereinbarkeit mit den Bestimmungen des Rundfunkgesetzes 

zu ~berprüfen? 

8) (Im ,Falle der Verneinung der Frage 7:) 
Aus welchen eingehend darzulegenden Gründen wird die Bundes­
regierung dies unterlassen? 

. -.-.-.-.-.-. ' . 
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